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Am 1. 10. 2022 trat die 33. StVO-Nov mit zahlreichen Ände-
rungen iS der Förderung aktiver Mobilität in Kraft. Eine der
darin enthaltenen Neuerungen war die Festlegung eines Min-
destüberholabstands zu Radfahrenden von 2,0m im Freiland
und 1,5m im Ortsgebiet. Nach rund einem Jahr fällt das Fazit
allerdings ernüchternd aus. Die vorgeschriebenen Überholab-
stände werden nach wie vor nur von einem kleinen Teil der Kfz-

Lenkenden eingehalten. Auch dasWissen über die Neuregelung
ist mangelhaft. Verstärkte Bewusstseinsbildung und eine Adap-
tion der Regelung werden daher dringend empfohlen.

Am 1. 10. 2022 traten mit der 33. StVO-Nov1 zahlreiche neue Be-
stimmungen in Kraft, mit denen Rechte von Radfahrer:innen und
Fußgänger:innen gestärkt werden. Erklärtes Ziel der Nov ist die
Förderung des Rad- und Fußverkehrs, maßgebl Bestimmungen
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betreffen die Sicherheit von Radfahrenden und zu Fuß Gehenden.
Ein wichtiger Kernpunkt dabei ist die Festschreibung von Min-
destüberholabständen von Kfz zu Radfahrenden sowohl im Orts-
gebiet als auch im Freiland. Die langjährige Forderung des KFV
und anderer Institutionen nach Festlegung von Mindestüberhol-
abständen wurde allerdings nur mit wesentl Einschränkungen
umgesetzt. Knapp ein Jahr nach dem Inkrafttreten wurde dieWir-
kung mit Abstandsmessungen und einer Befragung zur Bekannt-
heit der neuen Regelung überprüft.

Mit Inkrafttreten der 33. StVO-Nov wurde erstmals ein ziffern-
mäßig festgelegter Mindestseitenabstand beim Überholen von
Radfahrenden durch Kfz festgelegt (§ 15 Abs 4). Seither gelten,
wenn ein:e Kfz-Lenkende:r eine:n Radfahrende:n oder E-Scoo-
terfahrende:n überholt, folgende ges festgelegte Mindestab-
stände:
▶ mindestens 1,5m im Ortsgebiet,
▶ mindestens 2,0m außerhalb des Ortsgebiets.
Diese Regelung unterliegt allerdings zwei Einschränkungen:
▶ Fährt der/die Kfz-Lenkendemax 30 km/h, kann der Abstand

der Verkehrssicherheit entsprechend reduziert werden.
▶ Das Vorbeibewegen eines Fahrzeugs an einem/einer Radfahr-

enden auf einem Radfahr- oder Mehrzweckstreifen gilt nach
§ 2 Abs 1 Z 29 StVO nicht als Überholen. Die ziffernmäßig
festgelegten Mindestabstände des § 15 Abs 4 gelten daher in
diesem Fall nicht.

Schon bisher wurden aber vom OGH2 die Vorschriften über den
Seitenabstand beim Überholen auf den ebenfalls nicht geregelten
Sachverhalt eines Fahrzeugs, das sich an einer gehenden Person
vorbeibewegt, angewendet. Im Fall eines Unfalls ist es daher nahe-
liegend, dass dieMindestabstände des § 15 Abs 4 von der Rsp auch
als Richtwert für die Beurteilung der Frage herangezogen werden,
welche Abstände beim Vorbeibewegen an Radfahrenden auf Rad-
fahr- oder Mehrzweckstreifen iS der Verkehrssicherheit erforderl
sind. Überdies können auch aus dem Rechtsfahrgebot des § 7
Abs 1 Anhaltspunkte zum erforderl Seitenabstand beim Vorbeibe-
wegen an Radfahrenden abgeleitet werden. Demnach hat der Len-
ker eines Fahrzeugs so weit rechts zu fahren, wie ihm dies ohne
Gefährdung, Behinderung oder Belästigung anderer Straßenbe-

nützer möglich ist. Daraus ist auch das Verbot abzuleiten, weiter
rechts zu fahren (vgl OGH 2 Ob 98/02d ZVR 2003/34).

Der Blick auf die Unfallstatistik von Radfahrenden zeigt, dass es
dringend erforderl ist, Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit
zu setzen. Die Zahl der getöteten und verletzten Radfahrenden ist
laut der amtlichen Verkehrsunfallstatistik der Statistik Austria
(Unfalldatenmanagement, UDM) in den letzten Jahren stark an-
gestiegen (s Abbildung 1).

Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (2018–2022) verun-
glückten jedes Jahr knapp 9.300 Personen mit dem Rad, davon
wurden 42 getötet. Rund 3,5% dieser Unfälle wurden demUnfall-
typ „Kollision beim Überholen“ (Unfalltypen-Untergruppe 11)
zugeordnet, durchschnittl wurden bei Überholunfällen in den
letzten fünf Jahren jedes Jahr 340 Radfahrende verletzt und
ein:e Radfahrer:in getötet.

Mangelnde Überholabstände haben aber nicht nur Kollisio-
nen mit dem/der Überholenden zur Folge: Oft sind sie vermutl
auch indirekte Ursache für Unfälle, die als Alleinunfälle ausge-
wiesen werden (zB Fahrfehler durch Erschrecken, Druckschwan-
kungen können nicht genügend ausgeglichen werden, Verlassen
des befestigten Bereichs aufgrund des Ausweichens, Abdrängen
zum Randstein, Stürze an baulichen Trennungen wie Fahrbahn-
und Gehsteigkanten) und begünstigen sog „Dooring-Unfälle“
(Abdrängen der Radfahrenden in den Bereich, in dem sie von
sich öffnenden Kfz-Türen gefährdet sind).

Hinzu kommt, dass die Gegenüberstellung der amtlichen Ver-
kehrsunfallstatistik (UDM)mit der Spitalsbefragung des KFV (In-
jury Database, IDB) auf eine hohe Dunkelziffer bei Fahrrad- und
E-Bike-Unfällen in der Verkehrsunfallstatistik hinweist. Eine Er-
klärung für die Unterschiede zwischen den beiden Datenbanken
ist die hohe Anzahl an Alleinunfällen bei Radfahrenden, die nicht
bei der Polizei gemeldet werden und somit nicht in der Verkehrs-
unfallstatistik aufscheinen. Es ist daher davon auszugehen, dass
auch die Zahl der durch zu geringe Überholabstände verursachten
Unfälle von Radfahrenden über den amtlichen Zahlen liegt.
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Das KFV hat vor und nach dem Inkrafttreten der 33. StVO-
Nov durch MIRO Mobility Abstandsmessungen durchführen
lassen. Für die Vorher-Erhebung wurden 1.369 Überholvorgän-
ge von Herbst 2021 bis Februar 2022 gemessen und dokumen-
tiert, die Nachher-Erhebung umfasste 1.442 Überholvorgänge
im Mai und Juni 2023. Die Messungen fanden jeweils in den
Bundesländern Wien, Salzburg und Burgenland statt, gemessen
wurde sowohl im Ortsgebiet als auch im Freiland. Im Ortsge-
biet wurde nach zulässiger Höchstgeschwindigkeit und Anlage-
verhältnissen differenziert: Die Strecken umfassten sowohl Be-
reiche mit Tempo 30 als auch mit Tempo 50. Unter den Stre-
cken mit einer höchstzulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h
waren sowohl Abschnitte, auf denen keine Radfahranlage vor-
handen war, als auch Strecken mit Radfahranlagen auf der
Fahrbahn (Radfahrstreifen oder Mehrzweckstreifen). Dabei ist
zu beachten, dass die mit der 33. StVO-Nov eingeführten zif-
fernmäßig festgelegten Mindestabstände auf den Abschnitten
mit Radfahr- oder Mehrzweckstreifen nicht gelten, auf Strecken
mit einer höchstzulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h mit
der genannten Einschränkung (s Pkt B). Die Messungen im
Freiland fanden größtenteils in Tempo-100-Bereichen statt, ver-
einzelt auch in Bereichen, in denen 70 km/h als höchstzulässige
Geschwindigkeit verordnet war.

Die Messungen wurden mit einem Pedelec durchgeführt, auf
dem ein OpenBikeSensor angebracht war. Bei diesem Überhol-
abstandsmesser handelt es sich um ein kleines techn Gerät, das
an der Sattelstange des Fahrrads montiert wird. Während der
Fahrt misst es den Abstand nach links und rechts und zeichnet
die Fahrt via GPS auf. Überholmanöver werden per Taste am
Lenker bestätigt. Nicht aufgezeichnet werden Fahrzeug- oder
Personendaten der Überholenden. In den Systemeinstellungen
wird die Lenkerbreite (30 cm) voreingestellt, wodurch der tat-
sächl Abstand zwischen dem Fahrzeug und der Außenkante
des Fahrradlenkers aufgezeichnet wird. Bei der Erhebung wurde
vom Erheber darauf geachtet, eine möglichst konstant hohe Ge-
schwindigkeit von annähernd 25 km/h zu fahren. Eine Ge-
schwindigkeitsmessung des Kfz war im gewählten Mess-Setting
nicht möglich.

Die Stichprobenmessungen im Freiland 2023 (nach Inkrafttreten
der 33. StVO-Nov, s Abbildung 2) zeigten, dass der geltende
Überholabstand von 2,0m von der Mehrheit der Lenker:innen
nicht eingehalten wird. Lediglich bei 13% (also jedem/jeder sieb-
te:n Lenker:in) wurde ein ausreichender Abstand gemessen, 87%
der Lenkenden hielten sich nicht an den vorgeschriebenen Min-
destüberholabstand. 58% der Kfz-Lenker:innen hielten weniger
als 1,5m Abstand; 15%, also eine:r von sieben, überholten im
Freiland sogar mit weniger als einem Meter Abstand.

Im Vergleich mit der Erhebung vor dem Inkrafttreten der
33. StVO-Nov (s Abbildung 3, nächste Seite 489) zeigte sich im
Freiland keine Verbesserung der eingehaltenen Überholabstän-
de, sondern im Gegenteil sogar eine Verschlechterung. Bei den
Messungen 2021 und 2022 waren die 2,0m noch von 24% der
Kfz-Lenkenden eingehalten worden.

Ähnlich unerfreulich stellten sich die Ergebnisse der Abstands-
messungen im Ortsgebiet dar:
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a) Überholabstände bei Tempo 50
Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im
Mischverkehr ohne Radfahranlage wurde bei der Nachher-Mes-
sung 2023 bei knapp drei von vier Überholvorgängen (72%) ein
Seitenabstand von weniger als 1,5m eingehalten. Nur jede:r vier-
te Kfz-Lenkende (28%) hat den vorgeschriebenen Seitenabstand
von mindestens 1,5m eingehalten.

Bei mehr als der Hälfte (53%) der erfassten Überholvorgänge
lag der Abstand bei weniger als 1,3m, und jede:r Vierte (25%)
hielt einen Abstand von weniger als einemMeter. Jede:r 100. hielt
weniger als 50 cm Abstand beim Überholen, und ein Fahrzeug
überholte sogar mit weniger als 10 cm Abstand.

Ebenso wie die Abstände im Freiland haben sich auch die ein-
gehaltenen Abstände im Ortsgebiet bei 50 km/h im Vergleich zur
Messung vor Inkrafttreten der 33. StVO-Nov verschlechtert (s
Abbildung 5, nächste Seite 490): Bei den Messungen 2021/2022
hatten immerhin noch vier von zehn Lenker:innen (44%) einen
Abstand von mindestens 1,5m eingehalten.

Wenn der oder die Radfahrende sich auf einem Radfahrstrei-
fen oder Mehrzweckstreifen befindet, gilt die Abstandsregel (wie
unter Pkt B angeführt) nicht unmittelbar. Für Radfahrende
macht es in der Praxis allerdings wenig Unterschied, auf welcher
Fläche sie sich befinden, wenn ein Kfz sie mit (zu) geringem Ab-
stand überholt oder sich an ihnen vorbeibewegt und sie dadurch
gefährdet. Die eingehaltenen Abstände wurden daher auch für
Radfahr- und Mehrzweckstreifen erhoben (s Abbildung 6, nächs-
te Seite 490). Die gemessenen Abstände unterscheiden sich bei
der Erhebung 2023 nur geringfügig von den Strecken ohne Rad-
fahr- oder Mehrzweckstreifen: Auch neben Radfahr- oder Mehr-
zweckstreifen in Tempo-50-Bereichen bewegte sich nur rund ein
Viertel der Kfz-Lenkenden mit 1,5m oder mehr Abstand vorbei.

Anders als auf Streckenbereichen ohne Radfahranlage hat sich
beim Vorbeibewegen an Radfahrenden auf Mehrzweck- oder Rad-
fahrstreifen am Abstand bei der Nachher-Messung gegenüber dem
Vorher-Zeitraumpraktisch keine Änderung ergeben, die Verteilung
der Abstände ist nahezu gleichgeblieben (s Abbildung 7, Seite 491).
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b) Überholabstände bei Tempo 30
Laut den Messungen in Tempo-30-Zonen war der Abstand bei
knapp vier von fünf Überholvorgängen (78%) geringer als 1,5m,
jede:r dritte gemessene Kfz-Lenker:in (33%) hielt weniger als ei-
nen Meter Abstand (s Abbildung 8, nächste Seite 491).

Fährt ein Kfz mit weniger als 30 km/h, ist eine Reduzierung des
Abstands von 1,5m entsprechend der Verkehrssicherheit zulässig.
Bei der Interpretationder Ergebnisse sollte allerdings berücksichtigt
werden, dass die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
insb in Tempo-30-Zonen in Österreich leider gering ist. Laut den
regelmäßigen Messungen des KFV fahren 72% der Lenker:innen
schneller als die erlaubten 30 km/h. Die für Verkehrssicherheitsbe-
wertungen meist herangezogene v853 beträgt in Tempo-30-Zonen
41,2 km/h, liegt also deutlich über den zulässigen 30 km/h.4

Auch in Tempo-30-Zonen stieg der Anteil anÜberholvorgängen
mit weniger als 1,5m Abstand gegenüber der ersten Messung ten-

denziell an (s Abbildung 9, Seite 491). Die Anzahl der gemessenen
Überholvorgänge war aber insb im Vorher-Zeitraum relativ gering.

Die Überholabstände haben sich seit Inkrafttreten
der 33. StVO-Nov nicht verbessert.

Ein Vergleich der Messdaten zeigt, dass die Überholabstände sich
seit Inkrafttreten der 33. StVO-Nov nicht verbessert haben und
großteils nach wie vor nicht dem gesetzlich festgelegten Mindest-
überholabstand entsprechen.
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Um herauszufinden, inwieweit die Änderungen der 33. StVO-
Nov in der österr Bevölkerung bekannt sind, hat das KFV eine
repräsentative Online-Befragung in Auftrag gegeben, die im
Juli 2023, also rund ein Dreivierteljahr nach Inkrafttreten
der neuen Regelungen, unter 2.575 Personen ab 17 Jahren
von marketmind durchgeführt wurde. Kernstück der Befra-
gung waren 12 Wissensfragen zu den neuen Regelungen. Zu-
sätzl wurden weitere Fragen zur Mobilität und dem Verhalten
im Straßenverkehr gestellt sowie soziodemografische Daten ab-
gefragt.

Als „richtig“ beantwortet galt eine Frage (angelehnt an die
Führerscheinprüfung), wenn alle richtigen und keine falschen
Antworten angeklickt wurden. Wer alle richtigen, aber auch eine
falsche Antwort (uU eine „zu sichere“ Verhaltensweise) wählte,
beantwortete offiziell die Frage falsch.

Die Ergebnisse der Befragung sind ernüchternd. Über alle
Fragen hinweg ist das Wissen zu den neuen Regelungen der
33. StVO-Nov stark verbesserungsfähig. Nur eine einzige Frage
wurde von etwas mehr als der Hälfte der Befragten vollständig
richtig beantwortet (!): die Frage zum Sicherheitsabstand beim
Rad-Überholen im Ortsgebiet, die zu 57% richtig beantwortet
wurde. Der Überholabstand ist damit – neben dem Rechtsab-
biegen bei Rot für Radfahrende – jene Maßnahme aus der
33. StVO-Nov, die bei der Bevölkerung noch am ehesten be-
kannt ist.

▶ Für denAbstand imOrtsgebiet lautete die Frage: „Wenn ich als
Pkw-Lenkender einen Radfahrenden im Ortsgebiet überhole,
muss ich einen Sicherheitsabstand von mindestens . . . einhalten.“
▷ 57% gaben die richtige Antwort an: 1,50m.
▷ 22% gaben sogar einen höheren Abstand (2m) an.
▷ 15% waren der Meinung, der vorgeschriebene Abstand sei

1m; 2% hielten sogar 0,5m für richtig, und 4% antworte-
ten, dass es keinen ges definierten Mindestabstand gibt.

▶ Abstand im Freiland (Frage: „Wenn ich als Pkw-Lenkender
einen Radfahrenden im Freiland überhole, muss ich einen Si-
cherheitsabstand von mindestens . . . einhalten.“)
▷ 48% gaben die richtige Antwort an: 2,0m.
▷ 38% gaben 1,5m an; 9% 1m; 4%, dass es keinen ges defi-

nierten Mindestabstand im Freiland gibt.
▶ Abstand zu Radfahrenden auf Radfahr- oder Mehrzweck-

streifen: „Wenn ich als Pkw-Lenkender an einem Radfahren-
den, der auf einem Mehrzweckstreifen oder Radfahrstreifen
fährt, vorbeifahre, muss ich einen Sicherheitsabstand von min-
destens . . . einhalten.“
▷ Es gaben zwar nur 23% die richtige Antwort an, dass es

keinen ziffernmäßig definierten Mindestabstand gibt.
▷ Die falschen Ergebnisse stimmen bei dieser Frage aller-

dings dennoch zumindest ein wenig versöhnlich: 32% wa-
ren der Meinung, dass 1,5m Abstand gehalten werden
muss, weitere 13% hielten sogar 2m für richtig (22% 1m,
11% 0,5m)

Insg wussten Männer über die Neuerungen etwas besser Be-
scheid als Frauen. Größere Unterschiede im Wissen über die
neuen Verkehrsregeln zeigten sich nach Führerscheinbesitz:
Die Antworten von Personen, die einen Führerschein besitzen,
waren deutlich öfter richtig als die der Nicht-Führerschein-Besit-
zer:innen.

Trotz Einführung eines ziffernmäßig festgelegten Mindestab-
stands beim Überholen von Radfahrenden und E-Scooter-Fah-
renden wird weiterhin knapp überholt, die Regelung ist nur un-
zureichend bekannt.

Ein Jahr nach Inkrafttreten der 33. StVO-Nov ist das theoreti-
scheWissen über die Überholabstände nur unzureichend vorhan-
den, mit der Einhaltung der Überholabstände in der Praxis sieht es
allerdings sogar noch schlechter aus. Das KFV empfiehlt deshalb,
Klarheit zu schaffen, die derzeitigen Ausnahmen abzuschaffen so-
wie verstärkt bewusstseinsbildende Maßnahmen einzusetzen.

Trotz festgelegten Mindestabstands beim Überho-
len von Rad-/E-Scooter-Fahrenden wird weiterhin
knapp überholt, die Regelung ist nur unzureichend
bekannt.

Bspw ist anzuraten, dieGültigkeit der ziffernmäßig in der StVO fest-
gelegten Mindestabstände iS der Transparenz und Sicherheit auch
auf eine Geschwindigkeit des Überholenden von 30 km/h oder we-
niger und auf Radfahranlagen auf der Fahrbahn (Radfahr- und
Mehrzweckstreifen) zu erweitern. Eine weitere Notwendigkeit wäre
das Schaffen von Überwachungsmöglichkeiten durch die Exekuti-
ve. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen empfehlenswert:
▶ Rechtliche Rahmenbedingungen:

▷ Ausdrückliche Regelung in der StVO, dass beim Vorbeibe-
wegen an Radfahrern und E-Scooter-Fahrenden auf Rad-
undMehrzweckstreifen die gleichen ziffernmäßig festgeleg-
tenMindestsicherheitsabstände wie beimÜberholen gelten;

▷ Erweiterung der Gültigkeit auf Geschwindigkeiten des
überholenden Kfz von 30 km/h und weniger;

▷ Schaffung höherer Verbindlichkeit der Richtlinie der Ös-
terreichischen Forschungsgesellschaft Straße – Schiene –
Verkehr zum Radverkehr (RVS 03.02.13, die sog RVS Rad-
verkehr), um die Einhaltung von Mindestbreiten bei der
Errichtung von Radfahranlagen sicherzustellen;5

▷ Schaffung von Überwachungsmöglichkeiten durch die
Exekutive.

▶ Infrastruktur:
▷ Errichtung von qualitativ und quantitativ hochwertiger

Radinfrastruktur, ua ausreichend breite Radfahranlagen.
▶ Bewusstseinsbildende Maßnahmen:

▷ Bekanntmachen der 1,5-m- bzw 2,0-m-Abstandsregel und
der sich daraus ergebenden Verpflichtung des „Nachfah-
rens“ (De-facto-Überholverbot) bei Gegenverkehr bzw
wenn die Straße zu schmal ist, um den Mindestabstand
einzuhalten;

▷ Betonung derWichtigkeit der Einhaltung der Geschwindig-
keitslimits; insb dort, wo vermehrt Radfahrende und zu Fuß
Gehende unterwegs sind. Wahl einer den Verhältnissen an-
gepassten Geschwindigkeit (Sichtverhältnisse, Engstellen,
Aufkommen von ungeschützten Verkehrsteilnehmenden).

E-Mail: veronika.zuser@kfv.at; juergen.breuss@kfv.at
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